
Markt Marktrodach 04

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
2. Änderung des Bebauungsplanes für das 

Wohnbaugebiet „Sommerleite II“

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses sowie öffentliche Auslegung des  Billi-

gungs- und Auslegungsbeschlusses zur Öffentlich-
keitsbeteiligung sowie der Durchführung der Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB

Der Marktgemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 
26.06.2017 die Erweiterung des Bebauungsplans „Som-
merleite II“. Weiterhin wurde die Aufstellung des genann-
ten Bebauungsplans (Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der örtlichen Bau-
vorschriften hierzu mit Begründung beschlossen und für 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB be-
stimmt.

Gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB wer-
den der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu im sogenannten beschleunigten Verfahren auf-
gestellt.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
und der örtlichen Bauvorschriften umfasst die Grundstü-
cke Flurnummer 642/3 und 645 der Gemarkung Unterro-
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Sitzung des Kreisausschusses
Am Montag, 05.02.2018, um 09:00 Uhr findet im Sit-
zungszimmer des Landratsamtes Kronach eine Sit-
zung des Kreisausschusses mit folgender Tagesord-
nung statt.

Tagesordnung
1 Informationen

2 Sachstandsbericht Atemschutzzentrum 

3 Sachstandsbericht Sanierung VHS-Gebäude

4 Sachstandsbericht Stromtrassen Landkreis Kronach

5 Erschließung der Markgrafenkirchen in Oberfranken; 
Finanzielle Beteiligung des Landkreises Kronach

6 Eckdaten Haushalt 2018

7 Unvorhergesehenes

8 Anfragen und Sonstiges 

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 16.01.2018
Landratsamt
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dach. Die Fläche des Plangebietes beträgt ca. 2.200 qm. 
Der Geltungsbereich ist aus dem Lageplanausschnitt er-
sichtlich.

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) geschaffen werden. Es soll die Gesamt-
fläche zur Errichtung eines Wohngebäudes erschlossen 
werden. Der Beschluss des Marktgemeinderates wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt ge-
geben.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 
27.09.2017 liegt in der Zeit vom 

29.01.2018 bis 05.03.2018
im Rathaus des Marktes Marktrodach (Kirchplatz 3, 96364 
Marktrodach) im Bauamt während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von 
einer Umweltprüfung gemäß §2 Abs. 4 BauGB und einem 
Umweltbericht abgesehen. Eine Umweltverträglichkeits-
prüfung im Sinne des Gesetzes ist nicht erforderlich.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 
Auskünfte über Ziele und Zwecke der Planung verlangt 
und Anregungen hierzu schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung unbe-
rücksichtigt bleiben.

Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 
4 a Abs. 2 BauGB statt.

Marktrodach, 17.01.2018

Norbert Gräbner
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


